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ben Seirieb letßeS Qaßr aufgenommen haben, ihn infolge
SRangel an ^Rohmaterial mieber etnfteHen mußten, fonbern
meil bte beitifcSeii DffupalionSbehöcben feine 2lu§führbe»
roilligungen fût genfierglaS nach ber Sdhmeis mebr erteilen.

Sie ©laShüite SRünfter (ÜRoutter), bie einzige
fyenfterglaSfabrif unfereS SanbeS hat bem ÜBernehmen
nach it)re ganse fßrobufiion für SRonate hinaus su febr
hoffen greifen nach granfreich Unb Qtalien oerfauft.

ûersêkdenes.
f DltttermeifteE lifted ©alöw Sertf#nget in

Se«sbsst@ (largau) ftarb am 19. ganuat tm Sllter non
69 gahren an ben folgen etneS |)irnft£)lage§.

2Ro«at§6eri$t ber fdhwefjerifchett Arbeits Smtet.
3m ©tonat ®esembet mürben bei ben fchroeiserifdhen
Arbeitsämtern 6759 offene ©teilen angemelbet, non benen
4991 (73,8 o/o) befetß metben tonnten. Auf ben loîalen
ArbeitSmarft entfallen 4784 Stellenangebote unb 3997
©teHenbefefcungen. Auf ben interlofalen ArbeitSmarft
entfallen 1975 Stellenangebote unb 994 ©teüenbefeijungen.

gnSgefamt haben im ©ejember bei ben ßhroeüerifchen
Arbeitsämtern 10,513 Arbeitfuchenbe (baoon 3064 AuS»

märiSmohnenbe unb ©urdfjreifenbe) um Arbeit nach® fragt
(tRooember 11,610), non benen 4991 gleich 47.4 %
oermittelt merben tonnten (fftooember 50,6 %). • ©te in
biefer gahreSseit geroohnte 91bflauung her 93auiätigfett,
her fRobftoffmangel in oetfcljiebenen ijnbußrien unb bte

Ungunß ber SBitterung haben ben gewerblichen Arbeits»
maift ungünftig beeinflußt unb bie fRadjfrage nach 93e=

rufSarbeitern, mie audj nach 95auhanblangern unb @cb=

arbeitern metßenortS mefentlidh oermlnberf. Treuem
ift ein Anßeigett ber ArbeitSlofenjiffern oor»
berhanb nicht erfolgt, maS namentlich auf ben
SSebarf non oMen HtlfSfcäften in ber fortbauernb gut»
befchäftigten SRafchlnenlnbußrie (außerberufliche Arbeits»
geiegenheiten) foroie auf baS SSorhanbenfein non fonftigen
AuShilfS» unb (Gelegenheitsarbeiten aller Art jurödiju»
führen ift.

gum neue« SHeglement über ©aSpleiteag hat ber

SQerbanbber§auS»unb@runbeigentümerber
Stabt gürich bte folgenbe Eingabe an bie betrcffenbe
Sommiffion beS ©roßen SRateS gerichtet: „®er gurgelt
bei 3hïer tit. Sommiffion liegenbe ©ntmurf eines neuen
^Reglements betreff bte Abgabe non @aS in ©Srioatgrunb»
ftßcte hebt — außer einer ©rhöhung beS ©aSpretfeS —
bie bisherige SBefiimmung auf, monad) bie ©rfietlung ber
gu= unb Steigleitungen auf ben 93tioatgtmtbßücfen bis

Jolh Graber, Eisenkonstrukiions - Werkstätte

WssuterihiiP, Wülflingerstrasse. — Telephon»

Spezialfall rik eiserner Fornen
für die

Zementirareii-lhdiistrièa
Silberne Medaille «90S Mailand.

Patentierte** Sementrohrformen - Vwaohlwnt
Speziaiartike! : Formen für alle Beiriebe, ss

Eisenkonstruktionen jeder M
Dtsrch becieracterid©
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höchste Iveisttangsfählglcelt.
MBaHiRaHHaaBMsiaKHHDHaaaHHBBBBHBaHBBKaassBeRni

sum ©aSmeffer für ben Hauseigentümer unentgeltlich iß.
Statt bcffen foKen in gufunft btcfe Arbeiten auf fRedj)»

nung beS SBeßeHerS gehen. Dbf'djon biefe le^terc Söeftim»

mung non ber Abßdht, für bte Stabt weitere ©rfparntffe
SU machen, geleitet ift, müffen mir both, »ont Stanbpunît
öeS Hauseigentümers auS, gegen bicfelbe Siebenten hegen,

iß fte boch bap angetan, bie Hauseigentümer, bte unter
ben gegenwärtigen SctegSsetten heute unb noch auf lange
gett hinaus fdhmer su leiben haben, oermehrt su belaften.
AuS biefem ©runbe haben mir bie Auffaffung, baß eine

Anbetung, fofern fte in biefer fRidjtung oorgenommen
merben foH, nicht fo eiligemein gehalten merben barf mie

oorgefehen ift unb möchten gerne heute befietjenbe unb
noch P erftillenbe ©ebäube getrennt behanbelt miffen.

2Bir möchten habet an Sie baS böftah® ©efuef) ßelleti:
1. ®ie SJeßtmmung beS. ^Reglements, monach bie Soften
ber gu» unb Steigleitungen ju Saßen beS SeßeHerS
gehen, nur für Neubauten unb — entipredhenb ber gett»
bauet biefeS ^Reglements — nur für bie griß oon fünf
gahren in ïtnroenbung su bringen. 2. ®ie ©rßeüung ber

angeführten Seitungen in bereits heute beßehenben alten
©ebüuben, mie MS anijin, auf Sloften beS ©aSmertS
oorsunehmen."

H»fbefihSßßf«tS t« ©eßü^t auf bie 93er orb*

nung beS StegterungSrateS über bie 91uiübung beS H«f'
befcblageS unb bie SluSbilDung ber Huff«hmtebe, oom
31. ©esember 1912, mieb bte Abhaltung eines fed|S=

möchigen Wurfes in 93ern angeprbnet oom 19. gebruar
bis 31. SRärs 1917.

®iejenigen@chmiebe, meldte an bemfelben teitsunehmen
gebenfen, merben eingelaben, fx«h bis am 10. ^eb'ruar
1917 bei ber ®ir«îtion ber Sanbmirtfchaft, Ibteilung
Hufbefchlag, f^riftlich.ansumelben unter Seilage eines

luSsugeS auS bem ©eburtSregißer unb beS glaubhaften
SluSmetfeS einer breijährigen mohlbeßanbenen Sehrsei'
(Sehrbiolom) als Cmffchmteb. ®en 91uSmeiS über prah
tifdje aSotfenntniffe haben Me Seroerber burch eine S3ar*

Prüfung am ©IntrittStage su leißen.
gut lufnahme iß baS surß dtgelegte 20, lltersjafr

erforberlidh- gebet Semerber hat oor beginn beS HurfeS

SU besohlen:
a) Sehrgelb: 1. Kantons« unb Sdhroeiserbürger gr. 60.

2.1uSlänber gr. 150..
b) ^oßgelb: 1.KantonS» unb Schmeiserbürger einen

betrag oon gr. 60.
2.1uSlänber baS gatrje Softgelb.

®a nur für 20 Teilnehmer $lot; oorljanben iß, merben

in erßer Sinie bie tantonSangehörigen unb im Danton
Sern roohnhaften Schntiebe berüdffichtigt.

©tei^seitig mirb barauf aufmerEfam gemashi, baß

nach 93orfdhriß beS ©emerbegefeheS unb ber oben er*

mahnten Serorbnung sum felbßänbigen ober ßettoer«

tretungSmeifen SSeirieb be§ HufbeföjlagS ©emerbes im

Santon Sern ber Seßlj eines patentes erforberlidh iß/

meldEjeS nur na^ bem ïiefuche eines SurfeS unb nah
beßanbener Prüfung erteilt mirb.

MM der Praxis. - ?8r die Praxis.
fragen»

NB. »cefitKf*', SEftnt«» «Kb 5trbeit8ftef«^t raeibeü

«nter btefe iRubxtt ssnfgejtoataten; berartige 3Inseigett «'
^ßrett in ben 3nf«snte«4eil beS statte?. — fragen, wej#
„smies ®hW®e" rafcheinen foUen, raoüe ntan mtnbefienS 20 ©ts.

in Marten (für gufenbung ber Offerten) beilegen. SBenn fem'
Marlen beiliegen, mirb biß ^ïbreffe be§ ^ragejieÛcrê beigebrum.

1710. Sit e§ möglich. SBriEettê ati§ einem ©emtfd) »"»'

Ifoblenftaub unb ©ägwebl bersufteüen? Offerten mit Slnleitungen

unter ©hiffre 1710 an bie (Srpeb. .on1711. 2Ber liefert fofort ältern paffenben ©ifentolben a w
'

big 100 cm mit SBede unb 2 ffiiemenfcheiben behuf? Sîerbinbunfl
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den Betrieb letztes Jahr aufgenommen haben, ihn infolge
Mangel an Rohmaterial wieder einstellen mußten, sondern
weil die deutschen Olkupationsbehörden keine Ausfuhrbe-
willigungen für Fensterglas nach der Schweiz mehr erteilen.

Die Glashütte Münster (Moutter), die einzige
Fensterglasfabrik unseres Landes hat dem Vernehmen
nach ihre ganze Produktion für Monate hinaus zu sehr
hohen Preisen nach Frankreich Und Italien verkauft.

0enO»eae»tt.
P Malermeister Alfred Halder - Bertschwger in

Lenzhnrg (Aargau) starb am 19. Januar im Alter von
69 Jahren an den Folgen eines Hirnschlages.

Monatsbericht der schweizerischen Arbeitsämter.
Im Monat Dezember wurden bei den schweizerischen
Arbeitsämtern 6759 offene Stellen angemeldet, von denen
4991 (73,8 °/o) besetzt werden konnten. Auf den lokalen
Arbeitsmarkt entfallen 4784 Stellenangebote und 3997
Stellenbesetzungen. Auf den interlokalen Arbeitsmarkt
entfallen 1975 Stellenangebote und 994 Stellenbesetzungen.

Insgesamt haben im Dezember bei den schweizerischen
Arbeitsämtern 16,513 Arbeitsuchende (davon 3064 Aus-
wäriswohnsnde und Durchreisende) um Arbeit nachm fragt
(November 11.610), von denen 4991 gleich 47.4 °/o
vermittelt werden konnten (November 50.6 "/<>). - Die in
dieser Jahreszeit gewohnte Abflauung der Bautätigkeit,
der Rohstoffmangel in verschiedenen Industrien und die

Ungunst der Witterung haben den gewerblichen Arbeits-
markt ungünstig beeinflußt und die Nachfrage nach Be-
rufsarbeitern, wie auch nach Bauhandlangern und Ecd-
arbeitern meiftenorts wesentlich vermindert. Trctzoem
ist ein Ansteigen der Arbeitslosenziffern vor-
derhand nicht erfolgt, was namentlich auf den

Bedarf von vielen Hilfskräften in der fortdauernd gut-
beschäftigten Maschinenindustrte (außerberufliche Arbeits-
gelegenheiten) sowie auf das Vorhandenfein von sonstigen
Aushilfs- und Gelegenheitsarbeiten aller Art zurückzu-

fähren ist.
Zum «e«eN Reglement Wer GasMleiiNNg hat der

Verband der Haus-und Grundeigentümer der
Stadt Zürich die folgende Eingabe an die betreffende
Kommission des Großen Rates gerichtet: „Der zurzeit
bei Ihrer tit. Kommission liegende Entwurf eines neuen
Reglements betreff die Abgabe von Gas in Privatgrund-
stücke hebt — außer einer Erhöhung des Gaspreises —
die bisherige Bestimmung auf. wonach die Erstellung der
Zu- und Steigleitungen auf den Pnoatgrundstücken bis

ZWAs. àkonàkiîM-UàMs
^/lilûingeràZss. — Tsîspkon.

ZMiàîM eiserner Tonnen
!llr àis

U'àssî ààîà «SEK »N-wà

spôàîûràî: pvrmm à Nfly Zstrià.
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zum Gasmesser für den Hauseigentümer unentgeltlich ist.
Statt dessen sollen in Zukunft diese Arbeiten auf Rech-

nung des Bestellers gehen. Obschon diese letztere Beftim-
mung von der Absicht, für die Stadt weitere Ersparnisse
zu machen, geleitet ist, müssen wir doch, vom Standpunkt
des Hauseigentümers aus, gegen dieselbe Bedenken hegen,
ist sie doch dazu angetan, die Hauseigentümer, die unter
den gegenwärtigen Kriegszeiten heute und noch auf lange
Zeit hinaus schwer zu leiden haben, vermehrt zu belasten.
Aus diesem Grunde haben wir die Auffassung, daß eine

Änderung, sofern sie in dieser Richtung vorgenommen
werden soll, nicht so allgemein gehalten werden darf wie
vorgesehen ist. und möchten gerne heute bestehende und
noch zu erstellende Gebäude getrennt behandelt wissen.

Wir möchten daher an Sie das höfliche Gesuch stellen:
1. Die Bestimmung des Reglements, wonach die Kosten
der Zu- und Steigleitungen zu Lasten des Bestellers
gehen, nur für Neubauten und — entsprechend der Zeit-
dauer dieses Reglements — nur für die Frist von fünf
Jahren in Anwendung zu bringen. 2. Die Erstellung der

angeführten Leitungen in bereits heute bestehenden alten
Gebäuden, wie bis anhin, auf Kosten des Gaswerks
vorzunehmen."

H«fbe?chlagk«rS w Bsr«. Gestützt auf die Verord-
nung des Regterungsratcs über die Ausübung des Huf-
beschlages und die Ausbildung der Hufschmiede, vom
31. Dezember 1912, wird die Abhaltung eines sechs-

wöchigen Kurses in Bern angeordnet vom 19. Februar
bis 31. März 1917.

Diejenigen Schmiede, welche an demselben teilzunehmen
gedenken, werden eingeladen, sich bis am 10. Februar
1917 bei der Direktion der Landwirtschaft, Abteilung
Hufbeschlag, schriftlich anzumelden unter Beilage eines

Auszuges aus dem Geburtsregister und des glaub h asten

Ausweises einer dreijährigen wohlbestandenen Lehrzeit
(Lehrdwlom) als Hufschmied. Den Ausweis über prak-

tische Vorkenntnisse haben die Bewerber durch eine Vor-
Prüfung am Etntrittstage zu leisten.

Zur Aufnahme ist das zurückgelegte 20. Altersjahr
erforderlich. Jeder Bewerber hat vor Beginn des Kurses

zu bezahlen:
a) Lehrgeld: 1. Kantons- und Schweizerbürger Fr. 60.

2. Ausländer Fr. 150..
d) Kostgeld: I.Kantons- und Schweizerbürger einen

Betrag von Fr. 60.
2. Ausländer das ganze Kostgeld.

Da nur für 20 Teilnehmer Platz vorhanden ist, werden

in erster Linie die kantonsangehörigen und im Kanton
Bern wohnhaften Schmiede berücksichtigt.

Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, daß

nach Vorschrift des Gewerbegesetzes und der oben er-

wähnten Verordnung zum selbständigen oder stelloer-

tretungsweisen Betrieb des Hufbeschlags - Gewerbes im

Kanton Bern der Besitz eines Patentes erforderlich ist,

welches nur nach dem Besuche eines Kurses und nach

bestandener Prüfung erteilt wird.

11»» à s»l«à - M «t
UêMK.

KV. G«rks«?S-. Tan?«- ««d MàètàfWche werde«

mite? diese Rubrik Nicht snfgenomMen; derartige Anzeigen ge-

hören in den Inseratenteil des Blattes. — Fragen, welch!

^«mter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man mindestens 20 Ets,

in Marken (für Zusendung der Offerten) beilegen. Wenn keim

Marken beiliegen, wird die Adresse des Fragestellers beigedruat.

474V. Ist es möglich. Briketts aus einem Gemisch von

Kohlenstaub und Sägwehl herzustellen? Offerten mit Anleitungen
unter Chiffre 1110 an die Exped.

4744. Wer liefert sofort ältern passenden Eisenkolben a »
'

bis 100 ow mit Welle und 2 Riemenscheiben behufs BerbindMl
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